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Kann für das Glätten und Polieren der Trennstellen nach 
dem Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges von den 
verbleibenden Ankerkronen außer der Geb.-Nr. 2290 GOZ 
noch zusätzlich etwas berechnet werden?

Im Kommentar der BZÄK heißt es, dass für das Glätten von 
Trennstellen die Leistung nach Geb.-Nr. 4030 GOZ, also das Be-
seitigen von scharfen Zahnkanten, störenden Prothesenrändern 
und Fremdreizen am Parodontium, zusätzlich zur Geb.-Nr. 2290 
GOZ berechnungsfähig wäre.
Bei einer Trennstelle nach Abtrennen eines Brückengliedes 
oder Steges an den verbleibenden Ankerkronen handelt es sich  
weder um eine scharfe Zahnkante noch um einen störenden 
Prothesenrand und sicher auch nicht um einen Fremdreiz am 
Parodontium. Das Glätten einer Trennstelle ist somit von der 
Leistungsbeschreibung der Geb.-Nr. 4030 GOZ gar nicht erfasst.
Im Übrigen gilt natürlich bereits nach § 1 der GOZ für alle selbst-
ständigen Leistungen, die nach der GOZ berechnungsfähig sind, 
dass sie nach den „Regeln der zahnärztlichen Kunst“ zu erbrin-
gen sind, was selbstverständlich auch für die Leistung nach Geb.-
Nr. 2290 GOZ gilt. Ein Brückenglied oder auch einen Steg von 
den Ankerkronen abzutrennen, ohne die Trennstellen zu glät-

ten, den Patienten quasi mit scharfgratigen Resten des Brücken-
gliedes oder Steges zu entlassen, dürfte wohl nicht als lege artis 
zu bezeichnen sein.
Ist für das Glätten und Polieren der Trennstellen ein höherer Auf-
wand erforderlich, etwa bei sehr harten Metallen o. ä., kann dies 
aufwandsgerecht im Steigerungssatz der Geb.-Nr. 2290 GOZ  
berücksichtigt werden, was auch eine für den Patienten nach-
vollziehbare und auch leistungsbezogene Steigerungssatz-
begründung ergäbe.
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Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges,
Glättung der Trennstellen

Aktuelle 
Punktwerte
Die aktuellen Punktwertübersichten der KZV 
Berlin, der fremden Ersatzkassen und der frem-
den Wohnortkassen stehen Ihnen auf unserer 
Website unter www.kzv-berlin.de/punktwerte 
zum Download bereit. Sobald die Punktwert-
übersichten aktualisiert wurden, veröffentlichen 
wir dies auf unserer Website unter dem Menü-
punkt Aktuelles. 

Ihre KZV Berlin

Ambulante Behandlung

Verordnung 
von Krankenfahrten 

Krankenfahrten zu einer ambulanten Behandlung werden mit  
Taxis, Mietwagen oder Wagen mit behindertengerechter Einrich-

tung zur Beförderung von Rollstühlen und Liegendtransporten durch-
geführt. Die vorherige Genehmigung durch die Krankenkasse entfällt, 
wenn die bekannten Voraussetzungen für Krankenfahrten zur ambulan-
ten Behandlung vorliegen (wir berichteten im MBZ 2|2019).

Neues Formular Muster 4

Im ärztlichen Bereich wurde zum 01.04.2019 ein neues Formular Mus-
ter 4 – Verordnung einer Krankenbeförderung – eingeführt, welches 
auch im zahnärztlichen Bereich Anwendung finden wird.
Das neue Formular Muster 4 werden wir Ihnen voraussichtlich ab  
April zur Verfügung stellen können. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Rundschreiben 3|2019 der KZV Berlin. 

Abrechnungsabteilung 
der KZV Berlin




